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E. Fleischversorgung.

Bei dem beschränkt zur Verfügung stehenden Raum kann es
sich nicht darum handeln, eine sachlich oder geschichtlich erschöpfende
Darstellung der gesamten Fleischversorgung in Bayern seit Kriegs¬
beginn zu geben. Die Frage der äußeren Organisation
ist bereits oben in der einleitenden Übersicht, die von der Organi¬
sation der Ernährungsbehörden handelt, knapp umrissen. Im
folgenden soll nach einigen Ausführungen über Bayern als Vieh-
überschußgebiet ein Überblick darüber gegeben werden, wie sich in
Bayern seit 1. Oktober 1919 die Schlachtviehaufbringung vollzieht.
Ferner dürfte es von Interesse sein, einige Teilgebiete der Fleisch-
versorgung zu beleuchten, auf denen für Bayern eine bemerkens¬
werte Regelung Platz griff oder Bayern im Gegensatz zum Reich
eine andere Wirtschaftspolitik für zweckmäßiger gehalten hätte.
Schließlich soll noch die Frage des Abbaues der Zwangswirtschaft
in der Fleischversorgung unter besonderer Berücksichtigung Bayerns
aufgeworfen werden. Es ergeben sich somit folgende Abschnitte:

1. Bayern als Viehüberschußgebiet.
2 . Die Schlachtviehaufbringung in Bayern seit 1. Oktober 1919.
3. Die Regelung des Nutz- und Zuchtviehverkehrs in Bayern;

das Zugochsenmonopol der Bayerischen Fleischversorgungs¬
stelle.

4. Wildversorgung. Geflügelversorgung. Kaninchenverwertung.
5. Ferkelhöchstpreise und Schweinebewirtschaftung.
6 . Bayern und der Abbau der Zwangswirtschaft in der Fleisch¬
versorgung.

I. Bayern, ein Überschußgebiet in der Fleischversorgung.
Tabelle A, *)

Auf 100 Einwohner entfielen:
am 1.12.13 1.12.16 1.12.18 1.6.19

in Bayern. . 54,5 58,0 55,3 53,0 Stck. Rindvieh
im Reich . .32,3 33,1 27,5 27,0

*) Bei der Dichtigkeitsberechnung wurde zu Grunde gelegt für die Vieh¬
zählung vom 1.12.13 die Volkszählung vom 1. 12 . 10 , für die Viehzählung
vom 1 . 12. 16 die Volkszählung vom 1. 12 . 16, für die Viehzählungen vom
1. 12 . 18 und 1 . 6 . 19 die Volkszählung vom 1. 12 . 17.
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